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Preise der Anzeigeur
Tie «-tzpattige Zeile oder deren Raum 80 Big.,

Ärklsnezeilr 90 Pfg.

AnsgaLeflellerr:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad EmS: Ndmerstraße öS«

Druck usd Verlag vonH. Chr. Sommer»
Diez und Bad Sttrs.

Lerantw. f. d. Schrift!.Paul Lange.

Nr. 174 Diez, KreitaH den M, August Mt9 68. AahLgsug
<em».

Verordnung.
?luf Grund der Verordnung des Bundesrats über den

Verkehr mit Zucker vom 17. Oktober 1919 — R .-G.-Bl . S.
909 — wird für den Unterlahnkreis folgendes angeordnet:

Artikel 1.
Der § 10 der Verordnung des Kreisausschusses über den

Verkehr mit Zucker im Unterlahnkreis vom 26. Oktober
l916 erhält folgende Fassung:

Für den Verkauf an die Verbraucher werden folgende
Höchstpreise für Inlands - und Auslandszucker festgesetzt:

Brodrasfinade für 1 Pfund 62 Pfg .,
Gemahl . Zucker für 1 Pfund 60 Pfg .,
Kristallzucker für 1 Pfund 60 Pfg .,
Viktoriakristall für 1 Pfund 62 Pfg .,
Würfelzucker für 1 Pfund 65 Pfg .,
Puderzucker für 1 Pfund 65 Pfg .,
Candis für 1 Pfund 75 Pfg.

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung

im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 12. August 1919.

Der Kreisausschus ; des Nnterlahnkreises.
I . V. :

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlatznkrcises.
C hatras . Major_

J .-Rr . 7195 II. Diez,  den 6. August 1919.'
Bekauntmachnng.

Betrifft : Zuschußzu den Armenpflegecvstev
f ü r 1919 auf Grund des Gesetzes vom 2. Juni 1902 (G.-S.
S . 167) über die Verteilung der Staatsrente.

Diejenigen Gemeinden, die für das Rechnungsjahr 1919
einen Zuschuß zu den Armenpflegekosten benötigen, haben
b e st i m m t b i s z u m 2 0. A u g n st d s . I s. entsprechenden
Antrag hierher einzureichen. Fehlanzeige ist nicht erforder¬
lich.

Der Landrat,
A B. r

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkreiM
Chatras,  Major.

J .-Nr . II. 7292. Diez,  den 6. August 1919.
Bekanntmackuna.

Betrifft : Feststellung der Vorräte an Friich-
ten und Erzeugnissen aus der Ernte  1918.

Rach 8 76, 77 und 78 der Reichsgetreideordnung für die
Ernte 1919 vom 18. Juni 1919 (Reichsgesetzblatt Nr . 115) ist
bestimmt:

Wer mit dem Beginn des 16. August 1919 Vorräte
früherer Ernten an Brotgetreide und Gerste oder an Mehl
aus Brotgetreide und Gerste allein oder mit anderem Mehl
gemischt, sowie an Schrot , Graupen , Grütze, Flocken aus
Brotgetreide oder Gerste allein oder mit anderen Nahrungs-
und Futtermitteln gemischt, im Gewahrsam hat , ist ver¬
pflichtet, sie dem Kommunalverbande des Lagerungsortes bis
zum 20. August 1919, getrennt nach Arten und Eigentümern
anzuzeigen. Vorräte , die zu dieser Zeit unterwegs sind, sind
von dem Eurpfänger unverzüglich nach dem Empfange dem
Kommunalverband anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt
sich nicht auf:

a) Vorräte , die im Eigentnme des Reiches, eines Bundes¬
staats oder Elsaß-Lothringens stehen;

b) Vorräte , die im Eigentnme der Reichsgetreidestelle, Ge-
schäftsabteilung G. m. b. H., od. der ReichSfuttermittel-
stelle, Gefchästsaüteilung G. m. b. H. (Bezugsvereini¬
gung der deutschen Landwirte ) stehen;

o Vorräte , an Brotgetreide und 'Gerste, die bei einem Be¬
sitzer einschließlich der daraus hergestellten Erzeugnisse
je 25 Kg. nicht übersteigen.
Diese anzeigepflichtigen Vorräte sind für den Kommu¬

nalverband beschlagnahmt.
Zuwiderhandlungen oder der unbefugte Verbrauch ufw.

der beschlagnahmten Vorräte ist strafbar.
Tie Bevölkerung wird daher ausgefordert, alle hiernach

anzeigepflichtigen Mengen bis zum 2 0. d. Mts.  bei dem
Herrn Bürgermeister zur Anzeige zu bringen.

Die Herren Bürgermeister wollen die vorstehende Auf¬
forderung nochmals in oen Gemeinden ortsüblich bekannt
geben und mir bestimmt bis 22 . August  d . I s. eine
Liste über die vorhandenen anzeigepflichtigen Vorräte vvr-
legen. Eventuell ist Fehlanzeige zu erstatten.

Der Borsitzende des Kreisansschusses.
I . V. :

Scheuern. ■ ■ ‘
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkrelses
Chatras,  Major.
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Bekanntmachung.
Die Gemeindeförsterstelle Rückershausen in der Ober'

försterei Hahnstätten mit dem Wohnsitze in Rückershausen,
Kreis Untertaunus , gelangt mit dem 1. November 1919 zur
Neubesetzung.

Mit der Stelle , welche die Waldungen der Gemeinden
Mudershausen , Rückershausen und Hausen ü. A. sowie 293
Hektar Staatswald mit einer Größe von zusammen 654 Hek¬
tar umfaßt , ist ein Jahreseinkommen von 1200 Mark , stei¬
gend von. der Stellenübertragung ab von 3 zu 3 Jahren um
je 200 Mark bis zum Höchstbetrage von 2400 Mark verbun¬
den, welches aus Grund ves Gesetzes vom 12. Oktober 1897
pensionsberechtigt ist. Außer dem baren Gehalt wird freie
Dienstwohnung und Freibrennholz bis zu jährlich 300 Mar?
bezw. 100 Mark bewilligt . Die freie Dienstwohnung und das
Freibrennholz bezw. die Geldentschädigungen hierfür sind
mit 300 Mark bezw. 100 Mark beim Ruhegehalt anzu¬
rechnen.

Tie Anstellung erfolgt zunächst auf eine einjährige
Probedicnstzeit . ,

Bewerbungen sind bis zum 25. September d. Js . an die
Oberförsterei Hahnstätten in Hahnstätten zu richten.

Es wird bemerkt, daß nur Bewerber mit forstlicher Vor¬
bildung Aussicht auf Berücksichtigung haben.

Der Regierungs -Präsident.
I . A.:

gez. Hammerstein.
Gesehen und genehmigt:

Ter Chef der Militärverivaltung des Unterlahnkreises.
Chatras.  Major ._

I. 5384. Diez,  den 4. August 1919.
Bekanntmachung.

Betr . : Gebührenordnung für die Schorn¬
steinfeger.

, , — _ _ — _ _ ... . j §“ß-ton  vxV >x\f\efcypxwltt\n?w 'blt.Ybt
ul' erlaßen . eine Elnl ^nn ^ nlch^ erhielt , lo enll ^ eVöet
der Landrat.

7. Der Gebührentarif vom 30. August 1317 tritt am
I . August 1919 außer Kraft

Der Landrat.
I . B. :

Scheuern.
» * *

An die Magistrate in Diez, Rasta«, Bad Em-
und die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

des Kreises.
Vorstehende Gebührenordnung ersuche ich auf ortsübliche

Weife zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Der Land rat

I . V. :
Scheuern.

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung de» Unterlahnkreises.

Chat ras,  Major ._
J .-Nr . 7386 II. Diez,  den 11. August 1819.

Bekanntmachung.
Durch Verordnung der Reichsgetreidestelle vom 5. August

d. Js . ist vom 16. August d. Js . ab die Selbstversorgerration
in Brotgetreide auf 12 Kg. und in Gerste auf 5 Kg. pro
Kops und Monat heraufgesetzt worden. Die Ratjon für Ver¬
sorgungsberechtigte bleibt vorläufig unverändert . Der Zeit¬
punkt für Herabsetzung des Ausmahlungssatzes wird dem¬
nächst festgesetzt und bekannt gegeben werden.

Der Vorsitzende des KreisausschusteS.
I . B. :

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
Chat ras,  Major.

Auf Grund des § 77 der Reichsgewerbeordnung werben
mit Gültigkeit vom 1. August 1919 nachstehende Gebühren
festgesetzt: . ! J i . U

1. Für das einmalige Kehren
a) eines einstöckigen russischen Kamins oder besteigbaren

Schornsteins 30 Pfg ., für jeden weiteren Stock 10 Pfg.
< mehr. Hierbei bleiben jedoch die Dach- und Kellergeschosse

außer Berechnung, wenn dieselben nicht gefeuert werden:
b) eines aus einen Schornstein aufgesetzten Rohres bis zu

einem Meter 15 Pfg ., für jeden weiteren Meter 5 Pfg.
mehr;

r) ernes Schornsteins für gewerbliche Zwecke, wie Bäckerei,
Brauerei , Wäscherei usw. bis zu 18 Mtr . Höhe 70 Pfg ..
für jede weitere angefangene 5 Mtr . 30 Pfg . mehr;

d) eines Zentralfeueruugsschorusteins 2 Mark.
2. Für das einmalige Ausbrennen eines einstöckigen rus¬

sischen Schornsteins mit Einschluß der unmittelbar darauf
vorzunehmenden Reinigung 75 Pfg .; für jeden weiteren stock
20 Pfg . mehr . Das zum Ausbrennen der Schornsteine er¬
forderliche Material muß dem Schornsteinfeger geliefert
oder vergütet werden.

3. Bei Inanspruchnahme außer der regelmäßigen
Periode stehen dem Sckwrnsteinfeger nach auswärts über
2 Km. vom Wohnort 2 Mark , im Wohnort bis zu 3 Km.
75 Pfg . zu. Außerdem sind die tarifmäßigen Gebühren für
die Schornsteinreinigung zn entrichten.

4. Bei Begutachten in Gebäuden von 4 Schornsteinen
3 Mark , für jeden weiteren Schornstein 50 Pfg . mehr,
neben der Ganggebühr . . .L .

5 Bei Reinigung der Schornsterne zur Nachtzeit rm
Sommer vom 1. April bis 30. September vor morgens
7 Uhr und im Winter vom 1 . Oktober bis 31. März vor
morgens 8 Uhr, sind die doppelten Gebühren zu entrichten.

«tchtamMchM U « «
:!: Die Rentenzuschläge für die dersorgungsberechtigtcn

ehemaligen Militärpersonen der Unterklassen sind nnnmehr von
der Pensionsregelungsbehörde der Regierung Wiesbaden in der
Hauptsache zur Zahlung angewiesen. Einzelne Empfangsbe¬
rechtigte mußten jedoch zurückgestellt werden , weil ihr gegen¬
wärtiger Aufenthalt infolge Rühens der Pension unbekannt ist
oder wichtige Angaben in den Katastern fehlen. Es liegt daher
im Interesse der Beteiligten , wenn alle versorgungsbecechtig-
ten ehemaligen Militärpersonen der Unterklassen, die bis jetzt
noch keinen Bescheid wegen des Rentenzuschlages bekommen
haben, sich alsbald unter Beifügung ihres Quittnngsbuches
oder Militärpasses schriftlich an die Pensionsregelungsbehörde der
Regierung wenden, damit der zuständige Rentenzuschlag ange¬
wiesen werden kann . Dabei ist jedoch zn beachten, daß die
auf Grund der älteren Militärpensionsgesetze zur Jnvaliden-
pension 5. Klasse anerkannten Personen (sogen. Halbinvaliden)
keinen Anspruch an , den Rentenzuschlag haben.

Vermischte Nachrichten,
* Völlerei in Madgeburg.  Bei dem Magde¬

burger Polizeipräsidium häufen sich jetzt die Beschwerden
ms allen Kreisen über oas Treiben in einzelnen Weinrestau¬
rants , Kabaretts , Dielen usw., in denen bis zum frühen
Morgen getanzt , gesungen, gespielt und getrunken wird.
Lolizeistrafen dagegen haben sich als zwecklos gezeigt, da
derartige Wirte oft in einer Nacht mehr verdienen, als die
legen sie verhängte Strafe beträgt . Um dem Unfug in diesen
Lokalen nun endgültig zu steuern, will das Polizeipräsidium
künftia für sie die Polizeistunde auf 10 Uhr abends ansetzen
und gegen die Inhaber das Konzessionsentziehungsverfahren
,einleiten.
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